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BEBAUUNGSPLAN ,,HAIDEN - 8. ÄNDERUNG" 
GEMEINDE BODMAN-LUDWIGSHAFEN 
GEMARKUNG LUDWIGSHAFEN 

§3 
Ordnungswidrigkeiten 

TEXTTEILE 

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO handelt, wer aufgrund von § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 74 LBO ge­
troffenen Festsetzungen des Bebauungsplanes zuwiderhandelt. 

§4 
In Krafttreten 

Dieser Bebauungsplan wird mit der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses rechtsverbindlich (§ 10 Abs. 
3 BauGB). 

Bodman-Ludwigshafen, den.+! .6 \ 

0. , 
.f/ 

Mathias Weckbach :t:~t1
!f_.,) · 

Bürgermeister L:..i, germeister 

Die Beschlussfassung vorstehender Satzungen wurde bekannt gemacht, entsprechend der Satzung der Ge­
meinde Bodman-Ludwigshafen über die Form der öffentlichen Bekanntmachung, durch Einrücken in das Mit­
teilungsblatt der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen am 1 9. Aug, 2022 

1 9. Aug, 2022 
Der Bebauungsplan wird damit am ____ rechtsverbindlich . 

t ... A ·, ·t1 
Bodman-Ludwigshafen, den · J !1. UO, / d « L 

Math1as Weckbach 
Bürgermeister f•.,iat1hias \!Veckbacl 

5ürgermeister 
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BEBAUUNGSPLAN 
GEMEINDE BODMAN-LUDWIGSHAFEN 
GEMARKUNG LUDWIGSHAFEN 

BEGRÜNDUNG 

Anlass der Planaufstellung 

,,HAIDEN - 8. ÄNDERUNG" 
TEXTTEILE 

Durch die 5. und 7. Änderung des Bebauungsplans wurden im Linzgauweg die Grundstücke südlich der 
Straße neu aufgeteilt. Beim westlichsten Grundstück wurde die Baugrenze auf 2,00 m zum Spielplatz 
hin angepasst. Beim Flurstück Nr. 2705, Linzgauweg 10 ist das Baufenster enger als bei den Nachbar­
grundstücken, da die östliche Grundstücksgrenze nicht parallel zur westlichen läuft. Das Baufenster hat 
an der Ostgrenze und an der Nordwest-Ecke einen Abstand von 2,50 m. Jedoch knickt die nördliche 
Grundstücksgrenze um etwa 6° ab. Das Baufenster soll mit 2,50 m Abstand zum Straßenverlauf ange­
passt und im nordöstlichen Bereich auf 1,00 m Abstand zum angrenzenden öffentlichen Parkplatz­
Grundstück vergrößert werden. Außerdem wird die Baugrenze an der Ostgrenze analog zu Fist. Nr. 
2705 auf 2,0 0m Abstand verschoben. Durch die Vergrößerung des Baufensters wird kein größeres 
Gebäude zugelassen, denn die maximale Größe ist durch die Grundflächenzahl begrenzt, die bereits 
innerhalb der bestehenden Baugrenzen verwirklicht werden konnte. 

Das Flurstücks Nr. 2706 wurde in ursprünglicher Größe als Grünfläche zwischen dem Flurstück Nr. 2658 
und der Schorenstraße Fist. Nr. 765 ausgewiesen. Damit sollte sichergestellt werden, dass das Fist. Nr. 
2658 nicht von der Schorenstraße her erschlossen ist. Zwischenzeitlich wurde der Teil südlich der Ver­
längerung der Nordgrenze des Fist. Nr. 2658 mit diesem vereint. Die festgesetzte EFH Höhe des Fist. 
Nr. 2658 liegt bei 441,25 m ü. NN und die Kellersohle des künftigen Gebäudes auf ca. 438,75 m ü. NN. 
Da die Straße auf einer Höhe n 438,45 m ü. NN bis 440,88 m ü. NN liegt, ist höhenmäßig eine Zufahrt 
von der Schorenstraße her möglich. Ungeklärt ist gegebenenfalls die Beitragspflicht für Erschließungs­
kosten der Schorenstraße, die nicht durch die Umlegung des Plangebiets „Haiden" abgelöst wurden. 
Die nun auf Fist. Nr. 2658 festgesetzte Grünfläche soll deshalb in Bauland umgewandelt werden. Die 
Grundstücksgröße des Fist. Nr. 2658 beträgt 470 m2 und damit könnte ein Gebäude mit einer max. 
Grundfläche von 141 m2 entstehen. Das bestehende Baufenster hat eine Größe von 166 m 2 und ist 
ausreichend groß. 

Der Hessischer VGH hat im Urteil vom 28.10.2019 - 4 C 2447/17.N festgestellt, dass der offene Woh­
nungsbegriff des § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB so zu verstehen ist, dass jede Gesamtheit von Räumen zur 
Führung eines selbstständigen Haushalts erfasst wird und zwar unabhängig davon, ob die Räume auf 
Dauer oder nur zeitweise genutzt werden (OVG Niedersachsen, Urteil vom 18. September 2014 - 1 KN 
123/12 -, juris Rdnr. 35). Damit fallen auch Ferienwohnung nach § 13 a BauNVO unter die Begrenzung 
der maximalen Anzahl von Wohneinheiten nach § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB. Zur Klarstellung wird die 
maximale Anzahl von Wohneinheiten inkl. der Ferienwohnung in Ziffer 4.2 der Textlichen Festsetzungen 
geregelt. 

Verfahren 

Die Textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans „Haiden" rechtskräftig seit 10.02.2017 wurden ge­
ändert durch die 1. Änderung, rechtskräftig seit 20.09.2018, durch die 2. Änderung zur Einbeziehung 
der Grünflächen oberhalb des Baugebiets rechtskräftig seit dem 18.09.2018 und die 3. Änderung rechts­
kräftig seit dem 22.03.2019 zur Zulassung von Flachdachanteilen. Die 4. Änderung wurde zur Anpas­
sung im Bereich der Fist. Nrn. 2729+2730 und zur Richtigstellung des Höhenbezugssystems zur Parallel 
erlassen. Im Rahmen der 5. Änderung wurden nur die Grundstückszuschnitte, ein Baufenster und die 
Höhenfestsetzungen geringfügig angepasst. Die 6. Änderung rechtskräftig seit 23.07.2021 regelte die 
Bezugshöhen entsprechend der Straßenlage, zurückgesetzte Attikageschosse und in Verbindung die 
Wandhöhen, die Anzahl der Geschosse im WA3, die Zahl der Wohneinheiten, sowie die Höhe von Ein­
friedigungen entlang des Weges Flst.-Nr. 650/2. Außerdem wurde geregelt, dass die Rohbodenhöhe 
von Balkonen und Terrassen nicht höher liegen darf, als diejenige des obersten Geschosses. Mit der 7. 
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Änderung rechtskräftig seit 30.04.2021 wurden die Baufenster am Westrand des Plangebiets an die 
Anbauverbotszone der Kreisstraße K6174, sowie das Baufenster des Fist. Nr. 2701 angepasst. 

Im Übrigen bleiben die Festsetzungen unverändert. Durch diese Änderungen werden die Grundzüge 
der Planung nicht berührt, so dass die Änderung nach § 13 Abs. 1 BauGB im vereinfachten Verfahren 
durchgeführt werden kann. Außerdem werden keine Vorhaben zugelassen, die einer Pflicht zur Durch­
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglich­
keitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Es liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchti­
gung der in § 1 Abs. 6 Nummer 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter vor. Es bestehen außer­
dem keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der 
Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu be­
achten sind. 

Der Gemeinderat hat im Rahmen des Aufstellungsbeschlusses beschlossen, von der frühzeitigen Unter­
richtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB abzusehen, der betroffenen 
Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen einer Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und 
den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme 
im Rahmen einer Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB zu geben. 

Der Gemeinderat hat im Rahmen des Aufstellungsbeschlusses beschlossen, von der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 
Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusam­
menfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 BauGB und § 10 a Abs. 1 BauGB abzusehen. 

Verfahrensschritte 

In der Sitzung vom 31.05.2022 hat der Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. 
Außerdem hat er dem Entwurf zugestimmt. In gleicher Sitzung wurde beschlossen, die Träger öffentli­
cher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen und den Bebauungsplan gern. § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich auszulegen. Der Aufstellungsbeschluss und die Ortsübliche Bekanntmachung über Ort und 
Dauer der öffentlichen Auslegung wurde am 03.06.2022 veröffentlicht. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit fand in der Zeit vom 13.06.2022 bis 13.07.2022 statt. Die durch die 
Planung berührten Behörden, Gemeinden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden aufgefor­
dert bis zum 13.07.2022 ihre Stellungnahme abzugeben. 

Die eingegangenen Stellungnahmen, sowie die Bedenken und Anregungen aus der Beteiligung der 
Öffentlichkeit wurden in der Sitzung vom 26.07.2022 durch den Gemeinderat bewertet und abgewogen. 
In gleicher Sitzung hat der Gemeinderat den Satzungsbeschluss des Bebauungsplans gefasst. 
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BEBAUUNGSPLAN ,,HAIDEN - 8. ÄNDERUNG" 
GEMEINDE BODMAN-LUDWIGSHAFEN 
GEMARKUNG LUDWIGSHAFEN 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

Rechtsgrundlagen 

TEXTTEILE 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.07.2017 (BGBI. I S. 2808) m.W.v. 29.07.2017 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzei­
chenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I S. 58) Zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057) 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung BauNVO) i. d. F. 
der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
04.05.2017 (BGBI. I S. 1057) m.W.v. 13.05.2017 

Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO 2010) i. d. F. vom 05.03.2010 (GBI. Nr. 7, S. 358) 
in Kraft getreten am 01.03.2010, zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBI. S. 313) 
m.W.v. 01.08.2019 

Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBI. S. 582, ber. S. 698) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2018 (GBI. S. 221) m.W.v. 30.06.2018 

Weitergeltung Bebauungsplan 

Soweit sich nicht aus dieser Änderung etwas anderes ergibt, bleiben die Textlichen Festsetzungen des 
Bebauungsplans „Haiden", rechtskräftig seit 10.02.2017 und seinen seiner bisherigen Änderungen unver­
ändert in Kraft. 

Änderung der Textliche Festsetzungen 

Ziffer 4.2 der Textlichen Festsetzungen wird wie folgt ergänzt: 

4.2 Die Zahl der Wohneinheiten inkl. der Ferienwohnungen nach § 13 a BauNVO wird gemäß § 9 Abs. 
1 Nr. 6 Bau GB begrenzt auf: 

Für das Allgemeine Wohngebiet WA 1 + WA 2 
2 Wohneinheiten je Einzelhaus, 
1 Wohneinheit je Doppelwohnhaushälfte. 

Für das Allgemeine Wohngebiet WA 3 
3 Wohneinheiten je Einzelhaus, 
2 Wohneinheiten je Doppelwohnhaushälfte, 
für Fist-Nr. 2700 insgesamt 6 Wohneinheiten. 

Für das Allgemeine Wohngebiet WA 4 
8 Wohneinheiten je Gebäude. 

Für das Allgemeine Wohngebiet WA 5 
11 Wohneinheiten je Gebäude. 

WIESER ARCHITEKTEN STADTPLANER 
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Im WA 4 und 5 können als Ausnahme mehr Wohneinheiten zugelassen werden, wenn eine an 
den Vorgaben des geförderten Wohnungsbaus ausgerichtete Nutzung dauerhaft gesichert ist. 

Änderung des zeichnerischen Teils für den Planbereich 

Der zeichnerische Teil wird für die Grundstücke Flst.-Nrn. 2705 und 2658 durch den beigefügten Teil­
Rechtsplan ersetzt. Der Lageplan als zeichnerische Teil zum Bebauungsplan „Haiden", rechtskräftig seit 
10.02.2017 tritt für diesen Teilbereich außer Kraft und wird durch die Fassung dieses Bebauungsplans 
ersetzt. 

Bodman-Ludwigshafen, 26.07.2022 

Stadtplaner: 

A~--UltJlL 
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ANLAGE 1- ÜBERSICHTSPLAN 
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00 Amtliche 
~ Bekanntmachungen 

öffnungsz~i(en Bürgerbüro 
Das Bürgetbüre> ist amM«>ntag, 22.08.2022 ganztägig geschlossen .. 
· · Wit bitten um Beachturi9! · 

Inkraftsetzung der 8., vereinfachten Änderung des 
Bebauungsplans „Haiden'' 
Der Gemeinderat der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen hat die achte, vereinfachte Änderung 
des Bebauungsplans„Haiden" am 26. Juli 2022 als Satzung beschlossen. Der Geltungsbereich 
ist im beigefügten Lageplan dargestellt. Gegenstand der Änderung ist die Änderung von 
Baugrenzen an einem Bauplatz im Linzgauweg, die Umwidmung einer Grünfläche am Boden­
seeblick an der Einmündung in die Schorenstraße und die Regelung, dass im ganzen Gebiet 
Ferienwohnungen auf die zulässige Zahl der Wohneinheiten anzurechnen sind. 

- it dieser Bekanntmachung tritt die Bebauungsplanänderung in Kraft. 

Jedermann kann die Bebauungsplanänderungen und ihre Begründungen während der 
Dienststunden im Rathaus Ludwigshafen, Hafenstraße 5, Zimmer 5, einsehen und über ihren 
Inhalt Auskunft verlangen. 

Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften 
oder der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Baugesetzbuches (BauGB) bezeichneten Verfahrens­
oder Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO 
bzw.§ 215 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Be­
kanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
Mängel der Abwägung sind nach§ 215 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich in­
nerhalb von 7 Jahren seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich­
nen. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuches über 
die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüchefür Eingriffe in eine 
bisher zulässige Nutzung durch diese Satzung und über das Erlöschen von Entschädigungs­
ansprüchen wird hingewiesen. 

4'dman-Ludwigshafen, den 17. August 2022 

Matthias Weckbach, Bürgermeister 

Geltungsbereich des Bebauungsplans „Haiden" 

Bodenrichtwerte gehen online 
Grundstückseigentümer befasser, sich zur­
zeit mit der Steuererklärung für die „neue" 
Grundsteuer. Bisher war das Problem, dass 
die Bodenrichtwerte für etliche Gemeinden 
noch nicht online waren, auch für die Ge­
meinde Bodman-Ludwigshafen. Ab Ende 
dieser Woche, also spätestens ab Samstag, 
20. August, soll dieses Problem behoben 
sein. Dann sollte es möglich sein, die Boden­
richtwerte abzufragen. 
Die Bodenrichtwerte werden vom Gutach­
teraussch uss ermittelt. Dieser wird vom 
Gemeinderat bestellt und, in unserem Fal­
le, von der Gemeindeverwaltung verwal­
tet, ist aber von der Gemeinde ansonsten 
unabhängig. Die Bodenrichtwerte werden 
durch Auswertung von Grundstücks- und 
Wohnungskaufverträgen ermittelt. Beim 
Gutachterausschuss der Gemeinde Bod­
man-Ludwigshafen gab es ausgerechnet 
in dieser Zeit, in der die Bodenrichtwerte 
solche Bedeutung erlangen, grundlegende 
Änderungen. Der Ausschuss wurde neu be­
setzt, so dass sich die neuen Mitglieder erst 
in die Aufgabe einfinden mussten und vor 
allem kam es zum Bruch mit dem bisher mit 
der Kaufpreisauswertung beauftragten Gut­
achter. Zum Glück konnten neue Gutachter 
gewonnen werden, die sich mit Hochdruck 
der Aufgabe gewidmet haben, aber weitge­
hend neu anfangen mussten. 
Die Bodenrichtwerte für die Gemeinde Bod­
man-Ludwigshafen wurden vollständig neu 
aufgesetzt. Im Gegensatz zu früher und auch 
zu anderen Gemeinden gibt es wesentlich 
mehr Zonen (etwa 100), um die erheblichen 
Wertunterschiede innerhalb der Gemeinde 
abbilden zu können. Die schriftliche Be­
kanntmachung der Bodenrichtwerte erfolgt 
im nächsten „Blättle': über die Homepage 
und das Bodenrichtwert-lnformations~Sys­
tem gutachterausschuesse-bw.de sollten sie 
an diesem Wochenende verfügbar sein. 

IA111t ~rf.fftAM0v 
Frau Anna Weißbrot, Gartenstraße 2, 
am 23.08.2022 zum 85. Geburtstag 
Frau Elisabeth Wendrich, Burgstraße 4a, 
am 24.08.2022 zum 75. Geburtstag 

Herzlichen Glückwunsch 

Der Müllmann informiert 
Biomüll/Papier Dienstag, 23.08.2022 
Biomüll Dienstag, 30.08.2022 
Biomüll Dienstag, 06.09.2022 
Restmüll Mittwoch, 07.09.2022 

Die Windelsäcke bitte nur bei den Rest­
mülltonnen zur Abholung bereit legen. 




